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Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern erlässt die Gemeinde Martinsheim folgende 
 

Satzung 
für die öffentliche Entwässerungsanlage der Gemeinde Martinsheim 

(Entwässerungssatzung -EWS-) 
 

 
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtung 

 
(1) Die Gemeinde betreibt eine Entwässe-
rungsanlage als öffentliche Einrichtung. 
 
(2) Art und Umfang der Entwässerungsanlage 
bestimmt die Gemeinde. 
 
(3) Zur Entwässerungsanlage der Gemeinde 
gehören nicht die Grundstücksanschlüsse. 
 

§ 2 
Grundstücksbegriff –  

Grundstückseigentümer 
 
(1) Grundstück im Sinn dieser Satzung ist je-
des räumlich zusammenhängende und einem 
gemeinsamen Zweck dienende Grundeigen-
tum desselben Eigentümers, das eine selbst-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch 
wenn es sich um mehrere Grundstücke oder 
Teile von Grundstücken im Sinn des Grund-
buchrechts handelt. So weit rechtlich verbind-
liche planerische Vorstellungen vorhanden 
sind, sind sie zu berücksichtigen. 
 
(2) Die in dieser Satzung für die Grund-
stückseigentümer erlassenen Vorschriften gel-
ten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich 
zur Nutzung eines Grundstücks dinglich Be-
rechtigte. Von mehreren dinglich Berechtig-
ten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie 
haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Satzung haben die nachste-
henden Begriffe folgende Bedeutung: 
 
Abwasser ist nach häuslichem oder gewerbli-

chem Gebrauch verändertes, insbesondere 

verunreinigtes, abfließendes Wasser 
(Schmutzwasser) und von Niederschlägen 
stammendes Wasser. 

 
Kanäle sind Mischwasserkanäle, Schmutz-

wasserkanäle oder Regenwasserkanäle ein-
schließlich der Sonderbauwerke wie z.B. 
Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Re-
genwasserüberläufe. 

 
Schmutzwasserkanäle dienen ausschließlich 

der Aufnahme von Schmutzwasser. 
 
Mischwasserkanäle sind zur Aufnahme von 

Niederschlags- und Schmutzwasser be-
stimmt. 

 
Regenwasserkanäle dienen ausschließlich der 

Aufnahme von Niederschlagswasser. 
 
Sammelkläranlage ist eine Anlage zur Reini-

gung des in den Kanälen gesammelten 
Abwassers einschließlich der Ableitung 
zum Gewässer. 

 
Grundstücksanschlüsse (Anschlusskanäle) 

sind die Leitungen vom Kanal bis zum 
Kontrollschacht. 

 
Grundstücksentwässerungsanlagen sind die 

Einrichtungen eines Grundstücks, die dem 
Ableiten des Abwassers dienen, bis ein-
schließlich des Kontrollschachts. 

 
Messschacht ist eine Einrichtung für die Mes-

sung des Abwasserabflusses und für die 
Entnahme von Abwasserproben. 

 
§ 4 

Anschluss- und Benutzungsrecht 
 
(1) Jeder Grundstückseigentümer kann ver-
langen, dass sein Grundstück nach Maßgabe 



Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit  Seite: 2 

05.08.03P:\0 Verfassung Verwaltung\02\Ortsrecht\632.000 EWS Mth.doc 

dieser Satzung an die öffentliche Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist 
berechtigt, nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 al-
les Abwasser in die öffentliche Entwässe-
rungseinrichtung einzuleiten. 
 
(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht er-
streckt sich nur auf solche Grundstücke, die 
durch einen Kanal erschlossen werden. Die 
Grundstückseigentümer können nicht verlan-
gen, dass neue Kanäle hergestellt oder beste-
hende Kanäle verändert werden. Welche 
Grundstücke durch einen Kanal erschlossen 
werden, bestimmt die Gemeinde. 
 
(3) Die Gemeinde kann den Anschluss eines 
Grundstücks versagen, wenn der Anschluss 
wegen der Lage des Grundstücks oder aus 
sonstigen technischen oder betrieblichen 
gründen erhebliche Schwierigkeiten bereitet 
oder besondere Maßnahmen erfordert, es sei 
denn, der Grundstückseigentümer übernimmt 
die Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb 
zusammenhängen, und leistet auf Verlangen 
Sicherheit. 
 
(4) Abwasserintensive Einleiter sind zum An-
schluss nach Maßgabe der von der Gemeinde 
festzusetzenden besonderen Bedingungen be-
rechtigt. Die Bedingungen können auch in ei-
ner Sondervereinbarung festgesetzt werden; § 
7 findet entsprechende Anwendung 
 

§ 5 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) 
sind verpflichtet, bebaute Grundstücke an die 
öffentliche Entwässerungseinrichtung anzu-
schließen (Anschlusszwang). Ein Anschluss-
zwang besteht nicht, .wenn der Anschluss 
rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist. 
 
(2) Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) 
sind verpflichtet, auch unbebaute Grundstü-
cke an die öffentliche Entwässerungseinrich-
tung anzuschließen, wenn außer Nieder-
schlagswasser weiteres Abwasser anfällt oder 
wenn die oberirdische Ableitung des Nieder-
schlagswassers ungenügend ist oder Miss-
stände zur Folge hat. 
 

(3) Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf 
ihm bauliche Anlagen, bei deren Benutzung 
Abwasser anfallen kann, dauernd oder vorü-
bergehend vorhanden sind. 
 
(4) Bei baulichen Maßnahmen, die eine Ver-
änderung der Abwassereinleitung nach Men-
ge oder Beschaffenheit zur Folge haben kön-
nen, muss der Anschluss vor der Schlussab-
nahme des Baues hergestellt sein. In allen an-
deren Fällen ist der Anschluss nach schriftli-
cher Aufforderung durch die Gemeinde in-
nerhalb der von ihr gesetzten Frist herzustel-
len. 
 
(5) Auf Grundstücken, die an die öffentliche 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
sind, ist alles Abwasser nach Maßgabe der §§ 
14 bis 17 in die öffentliche Entwässerungsein-
richtung einzuleiten (Benutzungszwang). 
Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer 
und alle Benutzer der Grundstücke. Sie haben 
auf Verlangen der Gemeinde die dafür erfor-
derliche Überwachung zu dulden. 
 

§ 6 
Befreiung von Anschluss- oder  

Benutzungszwang 
 
(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss o-
der zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder 
zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die 
Benutzung aus besonderen Gründen auch un-
ter Berücksichtigung der Erfordernisse des 
Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag 
auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe 
schriftlich bei der Gemeinde einzureichen. 
 
(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedin-
gungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt er-
teilt werden. 
 

§ 7 
Sondervereinbarungen 

 
Ist der Eigentümer nicht zum Anschluss oder 
zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet, so 
kann die Gemeinde durch Vereinbarung ein 
besonderes Benutzungsverhältnis begründen. 
Für dieses gelten die Bestimmungen dieser 
Satzung und der Beitrags- und Gebührensat-
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zung entsprechend, soweit nicht die Sonder-
vereinbarung etwas anderes bestimmt. 
 

§ 8 
Grundstücksanschluss 

 
(1) Die Grundstücksanschlüsse werden von 
der Gemeinde hergestellt, erneuert, geändert 
und unterhalten. Die Gemeinde kann so An-
trag zulassen oder von Amts wegen anordnen, 
dass der Grundstückseigentümer den Grund-
stücksanschluss ganz oder teilweise herstellt, 
erneuert, ändert und unterhält; die §§ 10 mit 
12 gelten entsprechend. 
 
(2) Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nenn-
weite und Führung der Grundstücksanschlüs-
se. Sie bestimmt auch, wo und an welchen 
Kanal anzuschließen ist. Begründete Wünsche 
der Grundstückseigentümer werden dabei 
nach Möglichkeit berücksichtigt. 
 
(3) Das Benützen der gemeindeeigenen öf-
fentlichen Straßen zur Führung der Grund-
stücksanschlüsse ist im erforderlichen Um-
fang kostenlos gestattet. 
 
(4) Jeder Eigentümer, dessen Grundstück an 
die öffentliche Entwässerungseinrichtung an-
geschlossen oder anzuschließen ist, muss die 
Verlegung von Grundstücksanschlüssen, den 
Einbau von Schächten, Schiebern, Messein-
richtungen und dergleichen und von Sonder-
bauwerken zulassen, ferner das Anbringen 
von Hinweisschildern dulden, soweit diese 
Maßnahmen für die ordnungsgemäße Beseiti-
gung des auf seinem Grundstück anfallenden 
Abwassers erforderlich sind. 
 

§ 9 
Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Jedes Grundstück, das an die öffentliche 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
wird, ist vorher vom Grundstückseigentümer 
mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu 
versehen, die nach den anerkannten Regeln 
der Technik herzustellen, zu betreiben, zu un-
terhalten und zu ändern ist. 
 
(2) Die Grundstücksentwässerungsanlagen 
sind mit einer Grundstückskläranlage zu ver-

sehen, wenn das Abwasser keiner Sammel-
kläranlage zugeführt wird. Die Grundstücks-
kläranlage ist auf dem anzuschließenden 
Grundstück zu erstellen; sie ist Bestandteil 
der Grundstücksentwässerungsanlage. 
 
(3) Am Ende der Grundstücksentwässerungs-
anlage ist ein Kontrollschacht vorzusehen. 
Die Gemeinde kann verlangen, dass anstelle 
oder zusätzlich zum Kontrollschacht ein 
Messschacht zu erstellen ist. 
 
(4) Besteht zum Kanal kein natürliches Gefäl-
le, so kann die Gemeinde vom Grundstücks-
eigentümer den Einbau und Betrieb einer He-
beanlage zur ordnungsgemäßen Entwässerung 
des Grundstücks verlangen. 
 
(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus 
dem Abwassernetz hat sich jeder Anschluss-
nehmer selbst zu schützen. Für Schäden durch 
Rückstau haftet die Gemeinde nicht. 
 
(6) Die Grundstücksentwässerungsanlagen 
sowie Arbeiten daran dürfen nur durch fach-
lich geeignete Unternehmer ausgeführt wer-
den. 
 

§ 10 
Zulassung der  

Grundstücksentwässerungsanlage 
 
(1) Bevor die Grundstücksentwässerungsan-
lage hergestellt oder geändert wird, sind der 
Gemeinde folgende Unterlagen in doppelter 
Fertigung einzureichen: 

a) Lageplan des zu entwässernden Grund-
stücks im Maßstab 1:1000, 
b) Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 
1:100, aus denen der Verlauf der Leitungen 
und im Falle des § 9 Abs. 2 die Grund-
stückskläranlage ersichtlich sind, 
c) Längsschnitte aller Leitungen mit Darstel-
lung der Entwässerungsgegenstände im 
Maßstab. 1- 100 bezogen auf Normal Null 
(NN), aus denen insbesondere die Gelände- 
und Kanalsohlenhöhen, die maßgeblichen 
Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Gefäl-
le der Kanäle, Schächte, höchste Grundwas-
seroberfläche zu ersehen sind, 
d) wenn Gewerbe- oder Industrieabwässer 
oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit 
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erheblich vom Hausabwässer abweicht, zu-
geführt werden, ferner Angaben über 
? ? Zahl der Beschäftigten und der ständi-

gen Bewohner auf dem Grundstück, 
wenn deren Abwasser miterfasst werden 
soll, 

? ? Menge und Beschaffenheit des Verar-
beitungsmaterials, der Erzeugnisse, 

? ? die abwassererzeugenden Betriebsvor-
gänge, 

? ? Höchstzufluss und Beschaffenheit des 
zum Einleiten bestimmten Abwassers, 

? ? die Zeiten, in denen eingeleitet wird, ei-
ne beabsichtigte Vorbehandlung des 
Abwassers (Kühlung, Reinigung, Neut-
ralisation, Dekontaminierung) mit Be-
messungsnachweisen. 

Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen 
durch den wasserwirtschaftlichen Betriebs-
plan (Zufluss, Verbrauch, Kreislauf, Ab-
fluss) und durch Pläne der zur Vorbehand-
lung beabsichtigten Einrichtungen. 
 

(2) Die Pläne haben den bei der Gemeinde an-
fliegenden Planmustern zu entsprechen. Alle 
Unterlagen sind von den Bauherren und Plan-
fertigern zu unterschreiben. 
 
(3) Die Gemeinde prüft, ob die beabsichtigten 
Grundstücksentwässerungsanlagen den Be-
stimmungen dieser Satzung entsprechen. Ist 
das der Fall, so erteilt die Gemeinde schrift-
lich ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung 
der eingereichten Unterlagen mit Zustim-
mungsvermerk zurück. Die Zustimmung kann 
unter Bedingungen und Auflagen erteilt wer-
den. Andernfalls setzt die Gemeinde dem 
Bauherrn unter Angabe der Mängel eine an-
gemessene Frist zur Berichtigung. Die geän-
derten Unterlagen sind sodann erneut einzu-
reichen. 
 
(4) Mit der Herstellung oder Änderung der 
Grundstücksentwässerungsanlagen darf erst 
nach schriftlicher Zustimmung der Gemeinde 
begonnen werden. Eine Genehmigungspflicht 
nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, 
bau- und wasserrechtlichen Bestimmungen 
bleibt durch die Zustimmung unberührt. 
 
(5) Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 
4 kann die Gemeinde Ausnahmen zulassen. 

 
§ 11 

Herstellung und Prüfung der Grund-
stücksentwässerungsanlage 

 
(1) Die Grundstückseigentümer haben der 
Gemeinde den Beginn des Herstellens, des 
Änderns, des Ausführens größerer Unterhal-
tungsarbeiten oder des Beseitigens drei Tage 
vorher schriftlich anzuzeigen und gleichzeitig 
den Unternehmer zu benennen. Muss wegen 
Gefahr in Verzug mit den Arbeiten sofort be-
gonnen werden, so ist der Beginn innerhalb 
24 Stunden schriftlich anzuzeigen. 
 
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Arbeiten 
zu überprüfen. Alle Leitungen dürfen nur mit 
vorheriger Zustimmung der Gemeinde ver-
deckt werden. Andernfalls sind sie auf An-
ordnung der Gemeinde freizulegen. 
 
(3) Die Grundstückseigentümer haben zu al-
len Überprüfungen Arbeitskräfte, Geräte und 
Werkstoffe bereitzustellen. 
 
(4) Festgestellte Mängel sind innerhalb einer 
angemessenen Frist durch die Grundstücksei-
gentümer zu beseitigen. Die Beseitigung der 
Mängel ist der Gemeinde zur Nachprüfung 
anzuzeigen. 
 
(5) Die Gemeinde kann verlangen, dass die 
Grundstücksentwässerungsanlagen nur mit ih-
rer Zustimmung in Betrieb genommen wer-
den. 
 
(6) Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2 und die 
Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage 
durch die Gemeinde befreien den Grund-
stückseigentümer, den Bauherrn, den ausfüh-
renden Unternehmer und den Planfertiger 
nicht von der Verantwortung für die vor-
schriftsmäßige und fehlerfreie Planung und 
Ausführung der Anlage. 
 

§ 12 
Überwachung 

 
(1) Die Gemeinde ist befugt, die Grund-
stücksentwässerungsanlagen jederzeit zu ü-
berprüfen, Abwasserproben zu entnehmen 
und Messungen durchzuführen. Dasselbe gilt 
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für die Grundstücksanschlüsse und Mess-
schächte, wenn die Gemeinde sie nicht selbst 
unterhält. Zu diesem Zweck sind den Beauf-
tragten der Gemeinde, die sich auf Verlangen 
auszuweisen haben, ungehindert Zugang zu 
allen Anlageteilen zu gewähren und die not-
wendigen Auskünfte zu erteilen. Die Grund-
stückseigentümer werden davon vorher mög-
lichst verständigt; das gilt nicht für Probeent-
nahmen und Abwassermessungen. 
 
(2) Die Gemeinde kann jederzeit verlangen, 
dass die vom Grundstückseigentümer zu un-
terhaltenden Anlagen in einen Zustand ge-
bracht werden, der Störungen anderer Einlei-
ter und Beeinträchtigungen der öffentlichen 
Entwässerungsanlage ausschließt. 
 
(3) Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser 
oder Abwasser, das in seiner Beschaffenheit 
erheblich vom Hausabwasser abweicht, zuge-
führt kann die Gemeinde den Einbau und den 
Betrieb von Überwachungseinrichtungen ver-
langen. 
 
(4) Die Grundstückseigentümer haben Stö-
rungen und Schäden an den Grundstücksan-
schlüssen, Messschächten, Grundstücksent-
wässerungsanlagen, Überwachungseinrich-
tungen und etwaigen Vorbehandlungsanlagen 
unverzüglich der Gemeinde anzuzeigen. 
 
(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 
bis 4 gelten auch für die Benutzer der Grund-
stücke. 
 

§ 13 
Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf 

dem Grundstück 
 
Abflusslose Gruben und Sickeranlagen sind 
außer Betrieb zu setzen, sobald ein Grund-
stück an die öffentliche Entwässerungsein-
richtung angeschlossen ist; das Gleiche gilt 
für Grundstückskläranlagen, sobald die Ab-
wässer einer ausreichenden Sammelkläranla-
ge zugeführt werden. Sonstige Grundstücks-
entwässerungseinrichtungen sind, wenn sie 
den Bestimmungen der §§ 9 bis 11 nicht ent-
sprechen, in dem Umfang außer Betrieb zu 
setzen, in dem das Grundstück an die öffentli-

che Entwässerungseinrichtung anzuschließen 
ist. 
 

§ 14 
Einleiten in die Kanäle 

 
(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur 
Schmutzwasser, in Regenwasserkanäle nur 
Niederschlagswasser eingeleitet werden. 
 
(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle 
eingeleitet werden kann, bestimmt die Ge-
meinde. 
 

§ 15 
Verbot des Einleitens,  

Einleitungsbedingungen 
 
(1) Stoffe, die die öffentliche Entwässerungs-
anlage oder die dort beschäftigten Personen 
oder die angeschlossenen Grundstücke ge-
fährden oder beschädigen oder die den Be-
trieb der öffentlichen Entwässerungsanlage 
erschweren, dürfen nicht eingeleitet werden. 
 
(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für 

a) feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, 
wie Müll, Lumpen, Dung, Schlachtabfälle, 
Küchenabfälle, Abfälle aus Obst- und ge-
müseverarbeitenden Betrieben, ferner 
Schutt, Sand, Asche, Schlacke, Treber, He-
fe, Schlämme aus Vorbehandlungsanlagen, 
Inhalt von Abortgruben: 
b) Stoffe, die Ablagerungen, Verstoppfun-
gen oder Verklebungen in den Kanälen ver-
ursachen; 
c) feuergefährliche, zerknallfähige, giftige, 
infektiöse, radioaktive Stoffe; 
d) Jauche, Silosickersaft, Molke. Töteblut 
aus Schlächtereien, Räumgut aus Benzin-, 
Öl-, Fettabscheidern; 
e) größere Farbstoffmengen; 
f) Gase und Dämpfe; 
g) Abwasser aus Grundstückskläranlagen, 
wenn eine Sammelkläranlage vorhanden ist; 
h) Abwasser aus Gewerbe- und Industriege-
bieten, das 
? ? Schädliche Ausdünstungen oder üble 

Gerüche verbreitet, 
? ? wärmer als + 35° C ist, 
? ? einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 

9,5 hat, 
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? ? aufschwimmende Öle und Fette ent-
hält, 

? ? mehr als 20 mg/l unverseifbare Koh-
lenwasserstoffe enthält, 

? ? größere Mengen oder ungelöste, ins-
besondere chlor- oder fluorhaltige or-
ganische Lösungsmittel enthält, 

? ? schädliche Konzentrationen an 
Schwermetallverbindungen, Cyanid, 
Phenolen oder anderen Giftstoffen 
aufweist, 

? ? als Kühlwasser benützt worden ist, 
i) Grund- und Quellwasser. 

 
(3) Die Gemeinde kann die Einleitung von 
Stoffen im Sinne der Absätze 1 und 2 zulas-
sen, wenn der Verpflichtete Vorkehrungen 
trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende 
oder schädigende oder den Betrieb der öffent-
lichen Entwässerungsanlage erschwerende 
Wirkung verlieren. In diesem Fall hat er der 
Gemeinde eine Beschreibung nebst Plänen in 
doppelter Fertigung vorzulegen. Die Gemein-
de kann die Einleitung der Stoffe zulassen, er-
forderlichenfalls nach Anhörung der für den 
Gewässerschutz zuständigen Sachverständi-
gen.. 
 
(4) Besondere Vereinbarungen zwischen der 
Gemeinde und einem Verpflichteten, die das 
Einleiten von Stoffen im Sinne des Abs. 1 
durch entsprechende Vorkehrungen an der öf-
fentlichen Entwässerungsanlage ermöglichen, 
bleiben vorbehalten. 
 

§ 16 
Abscheider 

 
(1) Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssig-
keiten, wie z.B. Benzin, Benzol, Öle oder Fet-
te mitabgeschwemmt werden können, sind in 
die Grundstücksentwässerungsanlage Ab-
scheider einzuschalten. 
 
(2) Die Abscheider müssen in regelmäßigen 
Zeitabständen und bei Bedarf entleert werden. 
Die Gemeinde kann den Nachweis der ord-
nungsgemäßen Entleerung verlangen. Das 
Abscheidegut ist schadlos zu beseitigen. 
 
 
 

§ 17 
Untersuchung des Abwassers 

 
(1) Die Gemeinde kann über die Art und 
Menge des eingeleiteten oder einzuleitenden 
Abwassers Aufschluss verlangen. Bevor 
erstmalig Abwasser eingeleitet oder wenn Art 
oder Menge des eingeleiteten Abwassers ge-
ändert werden, ist der Gemeinde auf Verlan-
gen nachzuweisen, dass das Abwasser keine 
Stoffe enthält, die unter das Verbot des § 15 
fallen. 
 
(2) Die Gemeinde kann eingeleitetes Abwas-
ser jederzeit; auch periodisch untersuchen las-
sen. Die Gemeinde kann verlangen, dass die 
nach § 12 Abs. 3 eingebauten Überwachungs-
einrichtungen ordnungsgemäß betrieben und 
die Messergebnisse vorgelegt werden. 
 
(3) Die Beauftragten der Gemeinde und die 
Bediensteten der für die Gewässeraufsicht zu-
ständigen Behörden können die anzuschlie-
ßenden oder die angeschlossenen Grundstü-
cke betreten, wenn dies zur Durchführung der 
in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Maß-
nahmen erforderlich ist. 
 

§ 18 
Haftung 

 
(1) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, 
die durch Betriebsstörungen der öffentlichen 
Entwässerungsanlage oder durch Rückstau in-
folge von unabwendbaren Naturereignissen, 
insbesondere Hochwasser, hervorgerufen 
werden. 
 
(2) Die Gemeinde haftet für Schäden, die sich 
aus dem Benützen der öffentlichen Entwässe-
rungsanlage ergeben nur dann, wenn einer 
Person, deren sich die Gemeinde zur Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen bedient, Vorsatz 
oder Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer und die Be-
nutzer haben für die ordnungsgemäße Benut-
zung der Entwässerungsanlage des Grund-
stücks nach den Vorschriften dieser Satzung 
zu sorgen. Sie haften der Gemeinde für alle 
Schäden und Nachteile, die ihr infolge des 
mangelhaften Zustands oder satzungswidriger 
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Benutzung der Grundstücksentwässerungsan-
lage entstehen. Mehrere Verpflichtete haften 
als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 19 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeord-
nung kann mit Geldbuße belegt werden, wer  
1. den Vorschriften über den Anschluss- und 

Benutzungszwang (§ 5) zuwiderhandelt, 
2. eine der in §§ 10, 11, 12 Abs. 1, 4 und 5 

und § 17 Abs. 1 festgelegten Melde-, Aus-
kunfts- oder Vorlagepflichten verletzt, 

3. entgegen § 10 Abs. 4 vor Zustimmung der 
Gemeinde mit der Herstellung oder Ände-
rung der Grundstücksentwässerungsanlage 
beginnt, 

4. entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 
15 Abwässer in die öffentliche Entwässe-
rungsanlage einleitet. 

 
§ 20 

Anordnungen für den Einzelfall;  
Zwangsmittel 

 
(1) Die Gemeinde kann zur Erfüllung der 
nach dieser Satzung bestehenden Verpflich-

tungen Anordnungen für den Einzelfall erlas-
sen. 
 
(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung 
vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens 
oder Unterlassens gelten die Vorschriften des 
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes. 
 

§ 21 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig treten die Entwässerungssat-
zung der früheren Gemeinde Martinsheim 
vom 26.08.1974, die Entwässerungssatzung 
der früheren Gemeinde Unterickelsheim vom 
16.10.1976 und die Satzung für die öffentli-
che Entwässerungsanlage der früheren Ge-
meinde Enheim vom 24.09.1976, außer Kraft. 
 
Martinsheim, 14.05.1984 
GEMEINDE MARTINSHEIM 
Ott, Erster Bürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsvermerk 
Vorstehende Satzung wurde am 14.05.1984 in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft zur 
Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch Anschlag an allen Amtstafeln der Gemeinde 
Martinsheim hingewiesen. Die Anschläge wurden am 15.05.1984 angeheftet und am 02.06.1984 
wieder abgenommen. 
 
Marktbreit, 13.06.1984 
Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit 
I. A. Baumeister, Leiter der Geschäftsstelle 
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